
Aktuelle Coronamaßnahmen 
 
 
Öffnungsschritte in den Schulen  
 
 Die Volksschulen starten nach den Semesterferien im Präsenzbetrieb, ganz normal 5 Tage die 

Woche.  

 Unterstufe, Oberstufe und Berufsschulen gehen im Schichtbetrieb in die Schulen, die Klassen 
werden aufgeteilt in 2 Gruppen:  

o Gruppe A ist am Montag & Dienstag im Präsenzbetrieb.  
o Gruppe B ist am Mittwoch & Donnerstag im Präsenzbetrieb.  
o Am Freitag sind alle Schüler im Distance Learning, nach Stundenplan.  
o Der Stundenplan wird eingehalten, die Gruppen rotieren. In Woche zwei ist Gruppe A also 

dann am Mittwoch & Donnerstag in der Schule, und umgekehrt.  
o Die Gruppen, die daheim sind, machen Hausübungen und Arbeitsaufträge.  
o Geschwisterkindern sollen möglichst in dieselben Gruppen eingeteilt werden.  
 

 Alle Schüler werden regelmäßig mit einfachen anterio-nasalen Selbsttests getestet, immer am 
Montag & Mittwoch. Es wird gemeinsam an den Schulen getestet, damit jedenfalls alle Kinder 
gleichzeitig und vollständig getestet sind.  

 Die Kinder können zuhause bleiben und dort selbstständig Arbeitsaufträge erledigen, wenn die 
Eltern ihre Kinder nicht testen lassen wollen. 

 Ein weiteres Sicherheitsnetz ist das Tragen von Masken:  
o Volksschüler tragen die Masken im Schulbereich und können den dann am Platz im 

Klassenzimmer abnehmen.  
o In den restlichen Schulstufen wird die Maske auch im Unterricht getragen, ab der 9. 

Schulstufe muss eine FFP2 Maske getragen werden.  
o Maskenpausen sind natürlich möglich, insbesondere im Freien, oder wenn das 

Klassenzimmer gelüftet wird.  
 

 Über die jeweilige Vorgehensweise in den Kindergärten entscheidet die Gemeinde bzw. das 
Bundesland wie auch bisher individuell. 

 

 
Verschärfungen der Kontrollen durch die Polizei 
 
 Die Strafen bei Nichteinhaltung der Maßnahmen (Maskenpflicht 

& Abstand halten) werden von 25€ bzw. 50€ auf 90€ erhöht. 

 Schwerpunktkontrollen in den Schigebieten werden erhöht. 

 Verschärfung der Einreisebestimmungen: 
o Pendler müssen einen negativen Test mit sich führen, der nicht älter als 7 Tage 

sein darf und müssen sich ab sofort, wie alle anderen auch, registrieren. 
o Die genauen Details werden gerade vom Gesundheitsministerium erarbeitet.  

 


